




Gemeinderat Oßling  Index: 2647 

 

Nummer:  100/14/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.1. 12.11.2025 

 

 

Betreff: Grundsatzbeschluss zur Beschaffung eines neuen Bauhoffahrzeuges 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling beschließt, ein neues Bauhoffahrzeug für die  

Gemeinde Oßling zu beschaffen. 

Dabei sollen folgende Prämissen beachtet werden: 

-       Kauf des Fahrzeugs 

-       multifunktionales Kommunalfahrzeug 

-       Neuwagen oder max. 2 Jahre alt. 

-       Ladefläche mit 3- Seiten Kippfunktion 

-       Ladekran mit Greifer 

-       2 Sitzplätze 

-       Streuer und Schild für den Winterdienst 

 

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Beschaffung vorzubereiten.  

Entsprechende Mittel sind in den Haushalt 2026 einzuplanen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beratungsergebnis 

Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 

Siehe Rückseite! 



 

Begründung 

 

Das multifunktionale Kommunalfahrzeug Typ Pfau Cityjet des Bauhofes ist in  

einem sehr schlechten Zustand. Der Allrad-Antrieb ist irreparabel defekt.  

Für das Fahrzeug sind kaum noch Ersatzteile auf dem Markt vorhanden. Sehr  

oft müssen notwendige und teure Reparaturen durchgeführt werden. Der  

Streuer für den Winterdienst ist durchgerostet und das Schiebeschild ist  

stark verschlissen. 

 

Damit ist eine Neubeschaffung absolut notwendig, um die kommunalen  

Pflichtaufgaben des Bauhofs zu gewährleisten. 

 

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden bereits 230.000 € für eine Neubeschaffung 
eingeplant. Eine Umsetzung war nicht möglich, daher sollen die Mittel für  

den Haushalt 2026 eingeplant werden. 

 
 



Gemeinderat Oßling  Index: 2648 

 

Nummer:  101/14/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.2. 12.11.2025 

 

 

Betreff: Nachgenehmigung Mehrkosten Straßenreparatur Ortsverbindungsstraße Skaska-Liebegast 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling beauftragt nachträglich das Nachtragsangebot der  

Firma Dresdner Industrie- und Wohnungsbaugesellschaft mbH, Nordstraße 30  

In 01917 Kamenz für das Bauvorhaben Straßenreparatur der  

Ortsverbindungsstraße Skaska-Liebegast in Höhe von 15.611,32 €.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 

 

 

Siehe Rückseite! 



 

Begründung 

 

Im Oktober 2024 erhielt die Firma Dresdner Industrie- und  

Wohnungsbaugesellschaft mbH aus Kamenz den Auftrag die Reparatur der  

Ortsverbindungstraße Skaska-Liebegast durchzuführen. Der Auftragswert  

betrug 22.115,01 €. 
Aus Kapazitätsgründen konnte die Firma den Auftrag erst im Oktober 2025  

durchführen. Zwischenzeitlich wurde seitens der Gemeindeverwaltung Oßling  

geprüft, den Auftrag zurückzunehmen und eine andere Firma zu beauftragen.  

Nach Zusicherung der Firma DIW, den Auftrag in jedem Falle im Jahr 2025  

durchzuführen und die angebotenen Preise aus dem Jahr 2024 zu  

gewährleisten, wurde dies verworfen. 

 

Vor Ausführung der Arbeiten im Oktober 2025 wurden seitens des kommunalen  

Bauhofs die zu reparierenden Schadstellen erneut markiert. Dabei ist  

aufgefallen, dass sich im Laufe des Jahres die Anzahl der Schadstellen von  

34 auf 54 erhöht hat. Von der beauftragten Firma wurden alle markierten  

Schadstellen repariert, dadurch sind Mehrkosten entstanden. Bei der  

Durchführung der Arbeiten wurde auf Grund der Gegebenheiten vor Ort die  

eingebaute Asphaltdicke auf 8 cm verringert. Ursprünglich wurden 10 cm  

Asphalteinbau angeboten. 

 

Im Nachtragsangebot vom 04.11.2025 sind auf Grundlage der Angebotspreise  

aus dem Jahr 2024 die Änderung der Asphaltdicke mit den Mehr- und  

Mindermengen zum Auftrags-LV erfasst und die Einheitspreise neu kalkuliert. 

 

Anlage Nachtragangebot vom 04.11.2025. 

 
 











Gemeinderat Oßling  Index: 2649 

 

Nummer:  102/14/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.3. 12.11.2025 

 

 

Betreff: Vergabe Baumfällarbeiten OT Lieske - Bergweg 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling beauftragt den Bürgermeister, den Auftrag für die  

Leistung "Fällung Sumpfeichen und Pflegeschnitt Stieleiche" entsprechend  

des Vergabevorschlags in der Anlage an die 

Firma AS Baumdienst, Königswarthaer Str. 31, 02999 Lohsa, 

zum Angebotspreis von 4.998,00 € brutto zu erteilen. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 

 

 

Siehe Rückseite ! 



 

Begründung: 

 

Es wird auf den Vergabevorschlag vom 06.11.2025 verwiesen. 

 

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine nötige Baumfällung von 4  

Sumpfeichen in Verbindung mit der Wahrnehmung der  

Verkehrssicherungspflichten und 1 Pflegeschnitt einer Stieleiche in Lieske, 

Bergweg. 

 

Es wurden 3 Fachfirmen bezüglich der Abgabe von Kostenangeboten abgefragt.  

2 Fachfirmen reichten Kostenangebote ein. 

 

Die Baumschutzkommission hat die Fällung empfohlen. Der Ortschaftsrat  

Lieske hat sich ebenfalls dafür ausgesprochen. 

 
 







Gemeinderat Oßling  Index: 2650 

 

Nummer:  103/14/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.4. 12.11.2025 

 

 

Betreff: Beschluss Weiterführung des Energiemanagements in der Gemeinde Oßling 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling beschließt das kommunale Energiemanagement nach  

Ablauf der 90%-Förderung weiterzuführen. 

 

Dabei soll der Stundenumfang der Energiemanagerin Frau Mrose bei  

3 Wochenstunden verbleiben. Der Stundenumfang vom Energietechniker  

Herr Bartnitzek soll von 10 auf 5 Wochenstunden reduziert werden. 

 

Der Bürgermeister wird beauftragt weitere Fördermöglichkeiten zu prüfen und 

zu beantragen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beratungsergebnis 

Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 

 

 

Siehe Rückseite! 



Begründung 

 

Im Jahr 2022 hat die Gemeinde Oßling am Modellprojekt "Einführung eines  

kommunalen Energiecontrollings auf Landkreisebene (MELK)" des SMEKULS  

teilgenommen. Dabei wurden der Gebäude- und Liegenschaftsbestand mit den  

dazugehörigen Verbrauchsstellen in einer Energiemanagement-Software  

erfasst. Als Bezugsjahr bzw. Basisjahr wurde das Jahr 2019 angenommen. 

 

Nach Abschluss des Projekts hat die Gemeinde Oßling sich erfolgreich für  

eine Förderung für die Implementierung und den dauerhaften Betrieb eines  

Energiemanagements in Höhe von 90% für die Jahre 2023 bis 2025 durch das  

Bundeministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beworben. 

 

Beim Energiemanagement wurde der Fokus auf die Wärmeversorgung der  

kommunalen Gebäude mit dem höchsten Verbrauch gelegt. Dabei handelt es sich 

um die Liegenschaften Kita, Grundschule, Turnhalle und Gemeindeamt. 

 

Am 05.11.2025 wurde das Energiemanagement der Gemeinde Oßling erfolgreich  

in der Stufe "Basis" zertifiziert. Damit ist die Beantragung einer  

Anschlussförderung für 3 Jahre möglich, bei der Messtechnik und pauschal  

anteilig in Höhe von 20% der förderfähigen Ausgaben Personalausgaben  

gefördert werden. 

 

Durch das Energiemanagement konnte folgender Mehrwert für die Gemeinde  

Oßling erreicht werden: 

 

-  Erfassung und Kontrolle aller Liegenschaften mit dazugehörigen  

   Verbrauchsstellen für Wärme, Strom und Trinkwasser und Einrichtung von  

   Unterzählern 

-  Anpassung der Heizkurven an das Nutzerverhalten und Optimierung  

   Nutzungszeiten 

-  Sensibilisierung der Gebäudenutzer zum Thema Energiesparen 

-  Errichtung einer zu 100% geförderten PV-Anlage mit Speicher auf dem  

   Gemeindeamt im Wert von 18.000€ 
-  Signifikante Einsparungen beim Wärmeverbrauch für die Liegenschaften  

   Turnhalle, Schule, Kita und Gemeindeamt in den Jahren 2023 bis 2025 

-  Abschluss eines sehr guten Gasliefervertrags für die Zentralheizung in  

   der Turnhalle für die Jahre 2025 bis 2028 

 

Folgende Aufgaben sind für die Zukunft wichtig: 

 

- Beibehaltung des Energiecontrollings Stand 2025 

- Untersuchung der Leitungsverluste der Zentralheizung (für Anfang 2026  

  geplant) 

- Untersuchung des Verbrauchs der Lüftungsanlage in der Turnhalle 

- Prüfung ob weitere PV-Anlagen mit Förderung auf kommunalen Liegenschaften 

  errichtet werden können 

- Strategische Ausrichtung der Zentralheizung nach Ablauf des Vertrages mit 

  der Sachsenenergie 2027 

- Prüfung von Fördermöglichkeiten für die bedarfsgerechte Sanierung der  

  Schul- und Turnhallenbeleuchtung 

 

Finanzielle Auswirkungen 

 

Ausgaben 

 

Personalkosten 2026     15.700 € 
 
 



Gemeinderat Oßling  Index: 2651 

 

Nummer:  104/14/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 
 
Ausschuss 1:       .  .     
 

Ausschuss 2:       .  .     
 

Ortschaftsrat:      .  .     
 

Gemeinderat 
 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.5. 12.11.2025 
 

 

Betreff: Stellungnahme zum Vorentwurf der 2. Änderung BPlan "Gewerbegebiet südwestlich Ralbitz" 
 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling gibt zur vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplans 

"Gewerbegebiet südwestlich Ralbitz" der Gemeinde Ralbitz-Rosenthal im  

Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nachfolgende  

Stellungnahme ab: 

 

Durch die vorliegende Planung werden die Belange der Gemeinde Oßling nicht  

berührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beratungsergebnis 
Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 

 









Gemeinderat Oßling  Index: 2652 

 

Nummer:  105/14/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.6. 12.11.2025 

 

 

Betreff: Stellungnahme zum Entwurf Ergänzungssatzung Ralbitz-Rosenthal, OT Schmerlitz, 

Flurstück-Nr. 119/2 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 
Der Gemeinderat Oßling gibt zum Entwurf der Ergänzungssatzung  
Ralbitz-Rosenthal, OT Schmerlitz, Flurstück-Nr. 119/2 im Rahmen der  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nachfolgende Stellungnahme ab: 
 
Durch die vorliegende Planung werden die Belange der Gemeinde Oßling nicht  
berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Beratungsergebnis 

Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 









Gemeinderat Oßling  Index: 2653 

 

Nummer:  106/14/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.7. 12.11.2025 

 

 

Betreff: Stellungnahme zum Bauantrag nachträglichen Umwandlung einer Freifläche zu einer Lagerfläche 

für Schrott - Oßling, OT Trado, Flurstück-Nr. 1 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling gibt zu der nachträglichen Umwandlung einer  

Freifläche zu einer Lagerfläche für Schrott - Oßling, OT Trado,  

Flurstück-Nr. 1 nachfolgende Stellungnahme ab: 

 

Die Freifläche befindet sich im unbeplanten Innenbereich des Ortsteils  

Trado und ist nach § 34 BauGB zu bewerten. 

 

Die Ortschaft Trado ist von der Nutzung her als Gemengelage einzustufen. 

Die regelmäßigen Schrottlieferungen zu einem Verwerter erfolgen über eine  

öffentlich gewidmete Zufahrtsstraße am Rande der Ortschaft. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 

Siehe Rückseioe! 



 

Begründung: 

 

Der Schrottplatz wird bereits seit ca. 20 Jahren betrieben. Gegen den  

Betrieb gab es bisher keine Beanstandungen von Ämtern bzw. Beschwerden aus  

der Bevölkerung. 

Es wird Kleinschrott gelagert, gesammelt und anschließend zu einem  

Verwerter gebracht. Es werden keine Teile oder Anlagen mit Flüssigkeiten  

oder Betriebsstoffen gelagert. 

Eine vorhandene Garage dient als Büro und Annahmestelle. Sonst sind nur  

Freiflächen in der Nutzung. 

 
 





Gemeinderat Oßling  Index: 2654 

 

Nummer:  107/14/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.8. 12.11.2025 

 

 

Betreff: Spendenannahme gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling beschließt, die vorerst unter Vorbehalt angenommenen 

Spenden gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO anzunehmen und für den jeweils  

bestimmten Zweck zu verwenden. 

 

Die Anlage zur Beschlussvorlage wir Ihnen als Tischvorlage nachgereicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 

 


